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Betrifft 

, Blutsicherheitsgesetz 1999 und 
Blutspenderverordnung 

O· NÖ L d . h t· Ih S'tz r.9. Juni 1998 ' b hl le, an esreglerung a In rer I ung vom ............................... esc ossen, zum 

, Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in 

BIlltspendeeinrichtungen (Blutsicherheitsgesetz '1999 - BSG 1999) wie fOlgt Stellung zu 

nehmen: 

I. Grundsätzlich: 

1. Zur Regelungsdichte: 

Grundsätzlich erhebt sich die Frage, ob die Regelung des Blutspendewesens tat.: 

sächlich derart ausführlich ,in einem Gesetz und einer dazugehörigen Verordnung 

, erfolgen muß. Soweitbekannt, funktioniert das Blutspendewesen im wesentlichen 

,problemlos auf einem hohen Niveauauch ohne gesetzliche Regelung. In d~n Erläute

rungen wird auf Seite 29 eingeräumt, daß bereits bisher bei den bestehenden Blut

spendeeinrichtungen der Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik berück

sichtigt werden mußte. Es wird an einigen Stellen der Erläuterungen ausdrücklich zu

gegeben, daß die vorgesehenen Regelungen in der Praxis kaum zum Tragen kommen 
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werden (z.B. auf Seite 11 über die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Miß-

ständen oder über die Notwendigkeit der Untersagung des Betriebes, ebenso die Aus

führungen über die Wahrscheinlichkeit der Einleitung von Strafverfahren auf Seite 21 

und 22). 

Wenngleich sich aufgrund der europarechtlrchen Vorgaben ein Umsefzungsbedarf in 

innerstaatliches Recht ergibt, sollte doch geprüft werden, ob nicht mit einem gerin

geren Umfang an Regelungen bei gleicher Zielerreichung das Auslangen gefunden 

werden kann. 

2. Zur Überprüfungstätigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde: 

Den Bezirksverwaltungsbehörden obliegen nach dem Entwurf diverse Aufgaben, in 

erster Linie sind dies die Überprüfung des Betriebes einer Blutspendeeinrichtung 

(§ 18), die Erteilung bescheidmäßiger Aufträge zur Beseitigung von Mißständen und 

die Untersagung des Betriebes an Ort und Stelle (§ 19), die Verständigung der Ober-
, 

behörden sowie die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren (§ 22). 

Dadurch bringt der Entwurf mit sich, daß die sanitätsrechtlichem Überprüfungstätig

keiten durch die"'Bezirksverwaltungsbehörden massiv zunehmen werden müss.en. 

Neben der dadurch eintretenden Kostenbelastung für das Land Niederösterreich ist 

diese Überprüfungstätigkeit auch mit einer fachlich ärztlichen Problematik verbun-

den, wie sie weiter unten (unter 11. zu § 18 Abs. 1) ausführlich dargestellt wird. ~ 

In letzter Zeit mußte immer wieder festgestellt werden, daß Landesbehörden durch 

rechtsetzende Maßnahmen des Bundes mit zusätzlichen - wenn auch verschie

dentlich mit relativ geringen Mehrbelastungen verbunden - administrativen Agenden 

belastet wurden. Der vorliegende Gesetzentwurf steHt ein Beispiel für eine derartige 

Maßnahme dar. Der dadurch eintretende Summationseffekt kann insbesondere bei 

einem durch Einsparungen auf dem Personalsektor bedingten Erreichen der Kapazi~ -

tätsgrenze des vorhandenen Personals auch bei einer isoliert betrachtet vernachläs

sigbaren Mehrbelastung beachtliche negative finanzielle Auswirkungen nach sich 

ziehen. 
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3. Zu den Kosten des Entwurfes: 

Die NÖ Land,esregierung begrOßt, daß dem Entwurf eine umfangreiche Beschrei

bung der finanziellen Auswirkungen angeschlossen ist. Dargestellt werden auch 

dem § 14 Abs. 3 des Bundeshaushaltsgesetzes entsprechend die die Länder treffen

den Vollzugskosten unter BerOcksichtigung der durch die Aufhebung des Plasma

pheresegesetzes erzielten Einsparungen. Diese KostendarsteIlung geht von einer zu

sätzlichen Mehrbelastung für die Länder insgesamt von S 90.000,-- aus. Der auf 
. . 

Niederösterreich entfallende Anteil ist entsprechend geringer. 

An dieser Stelle muß zusätzlich auf den bereits oben angefOhrten Summationseffekt 

hingewiesen werden. Dieser gilt sowohl tOr die Bezirksverwaltungsbettörden in I. In-
.' , 

'stanz als auch tOr den Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

Zu § 7 Abs. 2: 

Ein namhafter Vertreter des Bundesministeriums fOr Arbeit, Gesundheit und Soziales ver

tritt in den Ausbildungsseminaren fOr Blutdepotleiter die Meinung, daß tOr die Funktion 

eines Blutdepotleiters entweder ein Facharzt fOr Blutgruppenserologie und Transfusions

medizin oder ein Facharzt fOr Labormedizin notwendig wäre. Dagegen verlangt das zur 

Begutachtung übermittelte BSG 1999 tür die vie] .hei~lere Aufgabe der Herstellung von 
. . 

Blutkonserven (die Gewinnung von Blut ist der erste Schritt der Herstellung I) diese Quali ... 

fikation nicht, sondern gibt sich mit einem Arzt mit ius practicandi und zusätzlichen Kennt

nissen und Fertigkeiten (die allerdings erst im Wege einer Verordnung festzulegen sind) 

zufrieden. 

Dies ist ausärztlich~r Sicht unverständlich und schlichtweg fachlich talseh. 

Der ärztliche Leiter und auch dessen Stellvertreter müssen Fachärzte für Blutgrup

penserologie und Transfusionsmedizin sein. 

Jede andere Regelung ist fachlich nicht vertretbar. 
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Zu § 7 Abs. 7: 

Nach dem Gesetzeswortlaut muß der Arzt die Venenpunktion und die nachfolgende Blut

abnahme selbst vornehmen. Dies würde zu einer wesentlichen Vermehrung von ärztlichen 

Dienstposten und somit zu einer Verteuerung des gesamten Blutspendewesens führen. 

In den Erläuterungen zu diesem Gesetz, Teil 111- Besonderer Teil- steht der Hinweis, 

daß der in einer Blutspendeeinrichtung tätige Arzt selbstverständlich auch andere 

Angehörige von Gesundheitsberufen gemäß den geltenden Gesetzen (Ärztegesetz, 

GuKGesetz, MTDGesetz) zur Durchführung ärztlicher Tätigkeiten ermächtigen kann. 

Dieser Hinweis auf die Möglichkeit der Ermächtigung müßte in den Gesetzeswort

laut aufgenommen werden, sodaß diesbezüglich keinerlei Rechtsunsicherheiten 

aufkommen können. Die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen muß auch 

unter Aufsicht eines Arztes möglich sein. 

Zu § 11 Abs. 4: 

Der Begriff mindestens 10 Jahre ist unklar und rechtlich nicht exakt. Sind das 11, 15 oder 

25 Jahre? 

Eine genaue Angabe, die auch bei eventuellen gerichtlichen Verfolgungen bindend ist, 

wäre anzustreben. 

Es gibt keinen Hinweis darauf, wem djese Daten im Fall eines Blutbank-Konkurses oder 

einer Schließung einer Blutbank zu übergeben sind. 

Zu § 18 Abs. 1: 

Blutspendeeinrichtungen sind in der Regel Blutbanken . 

. 
Die Überprüfung von Blutbanken erfolgt derzeit ausnahmslos von speziell geschulten 

Ärzten des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, weil dazu eben 

ganz besondere einsctiijigige Kenntnisse notwendig sind. Trotzdem kam es bei diesen 

Begehungen immer wieder zu fachlichen Diskussionen zwischen Blutbankleitern und Kon

trolloren. 

Daher stellt sich die grundsätzliche ~rage, wie ein (ohnehin schon zeitlich überlasteter) 

Amtsarzt ohne spezielle Kenntnisse der einschlägigen Materie die Tätigkeiteines 
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Transfusionsmediziners auch nur annähernd richtig bewerten können soll? 

Entweder wird für diese Kontrolltätigkeitder Behörde ein fachlich qualifizierter Arzt (z.B. 

Facharzt für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin) beigegeben oder es müßten 

für alle kontrollierenden Amtsärzte einschlägige Fortbildungsseminare zur Vornahme 

der Betriebsüberprüfungen angeboten werden. Ein Amtsarzt ohne Spezialkenntnisse in 

der Blutgruppenserologie ist jedem Blutbankleiter argumentativ hoffnungslos unterlegen, 

die Betriebsprüfung mutiert dadurch zur "Farce". 

Der Hinweis in den Erläuterungen, daß nur jene Amtsärzte betroffen sind, in deren Ein

zugsgebiet sich eine stationäre Blutspendeeinrichtung befindet, ist unrichtig. Vielmehr sind 

die Amtsärzte aller Bezirksverwaltungsbehörden betroffen, weil in jedem größeren Ort 

Blutspendeaktionen organisiert werden. Und gerade bei diesen Aktionen wäre eine Kon

trolle vor Ort wichtig, finden doch derlei Aktionen nicht selten in Räumlichkeiten statt, die 

üblicherweise nicht zu diesem Zweck errichtet worden sind (Säle in Wirtshäusern, Ver-' 

anstaltungshallen, Zelte usw.). 

Auch die Annahme, daß eine Überprüfung durch das Kontrollorgan mit Reisezeit, Vorbe

reitungszeit (I), Amtshandlung vor Ort und aktenmäßige Erledigung in drei Stunden zu 

bewerkstelligen ist, ist vollkommen irreal, wenn die Betriebsprüfung ernst genommen 

werden soll. 

In den Erläuterungen zum § 18 steht nicht umsonst, daß "die Einsicht in medizinisch sen

sible Daten nur durch hiefür besonders geeignete und geschulte Organe der zur Über

wachung zuständigen Behörde vorzunehmen" sei. Der Amtsarzt kann aus derzeitiger 

Sicht nicht als ein solches Organ bezeichnet werden. 

Im § 18 Abs. 1 wäre somit die Formulierung nunter Beiziehung eines Amtsarztes" zumin-
',' 

dest auf "unter Beiziehung eines Arztes mit speziellen Kerntnissen auf dem Gebiet der 

Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen" oder besser auf "unter Beiziehung eines 

Facharztes für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin"zu ändern. 

Zu § 21 Abs. 1 und 2: 

Für eine klare Abgrenzung zwischen gerichtlich strafbaren Tatbeständen und Ver

waltungsstraftatbeständen wäre zu sorgen. Sofern man sich nicht dazu entschließt, die 

gerichtlich strafbaren Tatbestände und die Verwaltungsstraftatbestände im gleichen Ge

setz zu regeln, ist jedenfalls für eine .eindeutige Abgrenzung (Subsidiaritätsklausel) zu sor

gen. Zur Erzielung einer einwandfreien Abgrenzung erscheint die Enumerationsmethode. 
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geeignet. In diesem :Zusammenhang wird auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichts-

hofes vom 5. Dezember 1996, G 9/96-12 u.a., ausdrücklich aufmerksam gemacht. 

Allgemeine Formulierungen, welche ein bestimmte Verhalten zur Verwaltungsübertre

tung erklären und dabei wie im Entwurf die Wortfolge n ••• sofern die Tat nicht den Tatbe

. stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet" 

verwenden, sind problematisch. 

111. 

Gegen die gleichzeitig zur Begutachtung ausgesendete Blutspenderverordnung bestehen 

über die zum Gesetz getroffenen Ausführungen hinaus keine Einwände. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
I 

übermittelt. . 

NÖ Landesregierung 
-;..~ 

Dr. Pr ö" 
Landeshauptmann 
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LAD 1-VD-9693 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreichentsendeten Mitglieder· 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer . 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausferti ung 

'\ 

;;.. ... : 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 

( -
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